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Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum

Sachbearbeiter Telefon

Beschäftigungsdienststelle

Landesamt für Steuern und Finanzen

Arb.Gr.

Mitteilung zur Gewährung eines Zuschlags
bei Hinausschiebung des Eintritts in den
Ruhestand
§ 63 SächsBesG

Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname 
Sachbearb.-Nr. Personalnummer 

Gewährung eines monatlichen Zuschlags bei Hinausschiebung des
Eintritts in den Ruhestand

Aufgrund Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand besteht ab: 

Anspruch auf den Zuschlag nach § 63 SächsBesG.

Aus dem laufenden Beamten- oder Richterverhältnis werden keine Versorgungsbezüge gewährt.

II. Bemerkungen

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt.
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